
Gewerkschaftskongreß. Wıe 1 der Kongreß verlaufen mag, die Natur der
Dınge bringt es IMIt sich, dafßauch denkbar ZUNsStLIgsSteEN Fall NUr eC1Mn Kompromiß
das Ergebnis SCınann. Bestätigt der Kongreß 1e 1 Entwurt der Präambel be-
kundete „Entschlossenheıit ZAUT: weltanschaulichen, relig1ösen und politischen ole-
ranz“ ‚ dann wırd ein Kompromifß zustandekommen, der ZW ar keinem Beteiligten
alleWünsche erfüllt, dem aber alle unbeschwert iıhre volle un aufrichtige Zu-

geben können.
Und annn beginnt die ungeheuere Aufgabe, die verkündeten Grundsätze wahr-

7zumachen 1 der Praxıs des Alltags.
M

ber Bischofskonferenzen
arl Rahner 5}

B,

Die rage nach Wesen un: Bedeutung der Bischofskonferenzen, ach deren wWUun-

schenswerter und gemeinkirchenrechtlich erst noch schaffender Stellung 1STt durch
das Konzzil! gestellt Es zeıigte S1C| schon dessen Begınn daß den Bischotskon-
ferenzen praktisch eine größere Bedeutung zukommt als eine solche rechrlich schon
verankert 1ST Es kam ZUr ersten Generalvyersammlung des italienischen Episkopa-
tes (ın Rom 15 ’ die die Geschichte kennt Es kam ZUrTr Bildung 7

gesamtafrikanischen Bischofskonferenz, die bereits bestehende der 1i Bildung
begriffene Bischofskontferenzen 7zusammenschlofß un eiNeEe der bestorganisierten
un dynamischsten Bischofskonferenzen wurde, die sich während der ersten Sit-
zungsperiode des Konzils bıldeten. 1€e€ Auswahl der Konzilsväter für die einzel-
nen Konzilskommissionen gyeschah weithin auf Grund VO  3 Vorschlägen, die VO  —_

einzelnen nationalen Bischofskonferenzen gemacht worden Schon ı der
ersten Periode des Konzils trat da un Ort die Tendenz ı Erscheinung, da{fß Ce111-

zelne Bischöte auf dem Konzil nıcht mehr bloß ı CISCHCIL Namen sprechen, SON-

ern als Sprecher bestimmter Gruppen VO  a Bischöfen, praktisch also VO Bischofs-
konferenzen, auftreten können un sollen. Man dartf vermuten, da{fß siıch der
ZzZweıiten Periode des Konzzils diese Entwicklung aus praktischen Gründen der (3@e-

Vgl 1et FRANSEN Die Bischofskonferenzen Kernproblem des Konzils Orı:entierung (1963) 119—123
bes 122
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schäftsordnung, Zur Béschleunigung und S Cchen \>ertiéfung der Débatte,
verstärken wırd. Was aber VOrLr allem wichtig ist: 1ın den Entwürfen der Dekrete
des Konzıils selbst scheint sich das Bestreben abzuzeichnen, großen (nationalen un
vielleicht auch übernationalen) Bischofskonferenzen an kirchenrechtlich vıel
festeren Status geben un ihnen Aufgaben und Zuständigkeiten zuzuteilen, diıe
bisher weder dem einzelnen Bischof, Ja ıcht einmal Provinzıal- oder Plenarkon-
ziliıen (Nationalkonzilıen), sondern NUur dem Römischen Stuhl zukamen. S0 eNT-

stünde iın erneuerter Form, 1n Analogie den alten Patriarchats- un Metro-
polıtanverbänden, die heute 1Ur och dem Namen nach bestehen, eine wirkliche
Miıttelinstanz rechtlicher Natur zwiıschen dem Apostolischen Stuhl und dem e1In-
zelnen Bischof. Es 1St ZWar enkbar, da{fß die eigentliche gemeıinrechtliche Regelung
des Wesens, der Aufgabe un der Kompetenzen VO  ) Bischofskonferenzen 1ns
GLn Weıise erst 1n der Neukodifizierung des Kirchlichen Rechtsbuches geschieht, die
Eerst nach dem Konzıil erfolgen kann, Wenn 6S auch möglıch ist, da{fß das Konzıl
selbst Grundnormen für solche Bischofskonferenzen autstellt. ber Ar6c8 Kodifi-
zıerung mu{ annn auch unbedingt angegriftfen Werden, W1e€e 1es Ja schon die dafür
getroffenen Vorbereitungen zeıgen”, Es INa WAar eingewendet werden, eine ber-
legung privater Natur ber Bischofskonferenzen se1 VOTr Beendigung des Konzıils
verfrührt. ber die Frage wird auch auf dem Konzıil und 1n den amtlıchen Beratun-
SCHh nach dem Konzıl AUT Neufassung des kırchlichen Rechtsbuches vieler DC-
danklicher Mitarbeit der einzelnen Theologen, Kirchenrechtler un der Praktiker
1n kırchlicher Seelsorge un Verwaltung bedürfen un 1St auch für das Verständnis
des Wesens der Kirche überhaupt bedeutsam, da{fs AD schon jetzt ZESLALLEL un
sinnvoll se1n Mag, ein1ge Gedanken diesem Thema vorzulegen. In einem kurzen
Aufsatz w ie diesem annn eın solches Thema natürlich 1LLUr bruchstückhaft behandelt
werden. Es 1St überdies auffallend, w1e spärlich die Literatur dieser rage 1st3.

Vgl AAS (1963) 1623 Zu den Mitgliedern der Kommıissıion tür dıe Revısıon des G: gehören auch die
beiden deutschen Kardınäle Bea un Döpfner

Man vergleiche die Kommentare CL Can. 292, wie CHMANN-Klaus Lehrbuch
des Kirchenrechts 21959) 393 ; Institutiones Iurıs CANONLCL { Turın 1928, 477 ft. :

JONE, Commentarıum ın Codicem Iurıs Canonıcı 8 Paderborn 1950, IA TOSO, codicem IUTLS Canonı1cı
commentarida mMminOrTAa Lib I1 De person1s. Tom [} Rom 1922) 111 {f.: REGATILLO, Instıtutiones Iurıs Canonıcı 1,
Santander 1056, 3272 (Es 1st typisch 1er lesen: Aliae conterentiae In Germanıa ep1scop1l Borussıiae
quotannıs ad sepulcrum Bonifatıi, Fuldae. Hae V1 iuridica Carent. Das schien also dem bekannten Kanonisten das
Wıchtigste einer solchen Bischofskonferenz.) Zur Geschichte der Bıschotskonterenzen: Kiırchliche Rechts-
geschichte 19 Weımar 19D3, ML 591 ; 614; PLOCHL: eschichte des Kirchenrechts I1I1 L Wıen 1959; 212216
eıtere Literatur: LThLK I1*, Freiburg 1931, V f3 112 Freiburg 1955; 506 f; RGG 1119 1804; DDC L Parıs 1935;
1175 - ath (1913) 26535—268 (Leo H&BE U, die Bıschofskonferenzen); Staat und
Kırche in Deutschland ım Lichte der Würzburger Bischofsdenkschrift VO: 1848, ONn 1954; ROMME.  IRCHEN,
Afrikanische Bischofskonferenzen, 1n Missionswissenschaftl. Forschungen Dıindinger Festgabe Aachen 1951,
393—407 ; WO  ER, Die Konferenzen der Bischöfe Österreichs, 11 * ThPQ (1905) 241—266; Ph MAROTO,
Circa Ie Confeknze Epıiscopalı ın talıa, 1n : Apollinaris (1932) 277—250; Fr HOUTART, Les formes modernes de Ia
Collegialite Episcopale, 1n: CONGAR-P L’Episcopat et PEglise unıverselle, Parıs 1962, 497—535 ;

FAUPIN, La 15S10N de France, Tournaı 1960, 16—-18 (Französ., Biıschofskonterenzen erst seit Regionale
Bıschofskonferenzen ın Afrıka, 1N * Stımmen der eıt 172 (1962/63) 142 f, Reunions des 5  FA  eveEques de Bel-
£IGHE,g Proces-verbaux. Centre interunıversitaire d’histoire contemporaiıne, Cahier 10, Louvaın-Parıs, 1960;
V.- CHAIGNEAU, L’organısatıon de ’Eglise cutbrflique France, Parıs, 1956; Informations catholiques ınter-
nationales, prı D 46, 15—-22
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Y  f  AA  E  2 Ub" é;*‚?,5éfi';„‚}f&éré‚e#i' :  ,  O  l?isbefige F orm.én  Es kann sid1 hier nicht darum handeln, die Vorgeschichte und die Geéchichte der  Bischofskonferenzen darzustellen. Ihre Vorgeschichte wäre ja gleichbedeutend mit  der Geschichte des Bestehens, der Verfassung, der Regierung, der Wirksamkeit je-  ner Großgliederungen der Kirche, die mehrere territoriale Diözesen zusammen-  fassen und hinsichtlich der Regierung der Kirche zwischen der einzelnen Diözese  mit ihrem Bischof und der Gesamtregierung der ganzen Kirche durch den Papst  stehen. Diese Vorgeschichte wäre also praktisch identisch mit der Geschichte der  Metropolitanverbände und der Patriarchate, der Bedeutung und Wirksamkeit von  Metropoliten, Patriarchen, Primaten, der Wirksamkeit von Provinzialsynoden,  Plenar- und Nationalkonzilien. Alle diese kirchenrechtlichen Größen bestehen noch  in irgendeiner Form im geltenden Recht der Kirche, insofern Metropolitanver-  bände, mit einem gewissen, wenn auch außerordentlich eingeschränkten Aufgaben-  bereich noch gegeben und Plenar- und Provinzialkonzilien im Kirchenrecht vor-  gesehen sind und die letztgenannten grundsätzlich mindestens alle 20 Jahre tagen  müßten‘. Sie haben auch noch eine gewisse Praxis insofern, als bis auf den heutigen  Tag in vielen Gegenden der Welt Provinzial- und Plenar- und Nationalsynoden  abgehalten wurden. Und sie sind eine Vorgeschichte für die heutigen und künftigen  Bischofskonferenzen insofern, als sie mehrere Diözesen zu einem gemeinsamen  rechtlichen und seelsorglichen Handeln zusammenfaßten und nicht nur für das so  zusammengefaßte Kirchengebiet selbst, sondern darüber hinaus auch indirekt oder  direkt für die gesamte Kirche von Bedeutung waren. Über alle diese Momente der  Vorgeschichte der Bischofskonferenzen sei im Blick auf unser Thema nur ein Dop-  peltes gesagt: einmal ist bemerkenswert, daß diese rechtlichen Gebilde schon be-  &\  standen und auf Synoden in Tätigkeit traten, bevor der universelle Jurisdiktions-  primat des römischen Bischofs praktisch in einem erheblichen Maß in Erscheinung  trat, ja sogar schon vor dem ersten Okumenischen Konzil zu Nicäa. Diese Tatsache  ist gewiß geeignet, die Notwendigkeit und Bedeutung solcher Großgliederungen  der Kirche zwischen den Einzeldiözesen und der obersten Leitung der Kirche, dem  Papst und dem Okumenischen Konzil, hervorzuheben. Die zweite Beobachtung ist  diese: die Bedeutung dieser Größen in der Kirche hat in einem langen und ver-  wickelten Prozeß in.der westlichen Kirche seit dem Mittelalter immer mehr abge-  nommen, und dieser Prozeß ist praktisch identisch mit der geschichtlichen Entwick-  lung des päpstlichen unmittelbaren Jurisdiktionsprimats über die gesamte Kirche  und jede einzelne Diözese, die im Vaticanum I, in dem darauf basierenden Recht  des kirchlichen Rechtsbuches und in der diesem entsprechenden Verwaltungspraxis  des Heiligen Stuhles für die Westkirche ihren bisherigen Höhepunkt erreicht hat.  Die Tatsache dieses Schrumpfungsprozesses der westkirchlichen Großgliederungen  +° OU6 2c8n. 271f291.  269
nBischofsfeofiférénzan

Bisberige Formen
Es annn sich 1er darum handeln, die Vorgeschichte un die Geéchichte der

Bischofskonferenzen darzustellen. Ihre Vorgeschichte ware Ja gleichbedeutend mıiıt
der Geschichte des Bestehens, der Verfassung, der Regierung, der Wirksamkeıit Je-
ner Großgliederungen der Kirche, die mehrere territoriale Dıiözesen 1N-

fassen un: hinsichtlich der Regierung der Kirche 7zwischen der einzelnen 1Öözese
mit ihrem Bischof un der Gesamtregierung der ganzecn Kirche durch den apst
stehen. Dıiese Vorgeschichte ware also praktisch identisch mit der Geschichte der
Metropolitanverbände un der Patriarchate, der Bedeutung un Wirksamkeit VO

Metropolıten, Patriarchen, Primaten, der Wirksamkeıit VO  — Provinzialsynoden,
Plenar- und Nationalkonzilien. 1Tle diese kirchenrechtlichen Größen bestehen noch
1in irgendeiner orm 1m geltenden echt der Kirche, insotfern Metropolitanver-
bände, mıt einem ZeW1ssen, wenn auch außerordentlich eingeschränkten Aufgaben-
bereich och gvegeben un Plenar- un Provinzialkonzilien 1mM Kirchenrecht VOI-

gesehen sind un die letztgenannten grundsätzlıch mindestens alle Jahre
müßten?. Sıe haben auch noch eine ZEW1SSE Praxıs insofern, als bıs auftf den heutigen
Tag iın vielen Gegenden der Welt Provinzıial- un Plenar- un Nationalsynoden
abgehalten wurden. Und s1e sind eine Vorgeschichte für die heutigen un künftigen
Bischofskonterenzen insofern, als s1e mehrere Diözesen einem gemeinsamen
rechtlichen und seelsorglichen Handeln 7usammenfaßten un nıcht NUur für das

zusammengefaßte Kirchengebiet selbst, sondern darüber hinaus auch indirekt oder
direkt für die ZeESAMTE Kirche VO  3 Bedeutung Über alle diese Momente der

Vorgeschichte der Bischofskonferenzen se1l 1 Blick auf Thema nur eın Dop-
peltes ZESART: einmal 1St bemerkenswert; dafß diese rechtlichen Gebilde schon be-
standen un aut Synoden ın Tätigkeit traten, bevor der universelle Jurisdiktions-
primat des römischen Bischofs praktisch 1in eiınem erheblichen Maß in Erscheinung
trat, Ja schon VOL dem ersten OGkumenischen Konzıil Nıcäa. Diese Tatsache
1St gew1ß geeignet, die Notwendigkeit un Bedeutung solcher Großgliederungen
der Kirche „wischen den Einzeldiözesen un der obersten Leitung der Kirche, dem

apst un dem CGkumenischen Konzil; hervorzuheben. Die 7zweıte Beobachtung 1St
diese: die Bedeutung dieser Größen in der Kirche hat in einem langen un
wickelten Prozeß ın der westlichen Kirche se1it dem Mittelalter immer mehr abge-
NOMMECN, un dieser Prozefß 1STt praktisch identisch miıt der gyeschichtlichen Entwick-
lung des päpstlichen unmittelbaren Jurisdiktionsprimats ber die Zesamte Kirche
un jede einzelne 1Öözese, die 1m Vatıcanum E in dem darauft basierenden Recht
des kirchlichen R echtsbuches un in der diesem entsprechenden Verwaltungspraxi1s
des Heıligen Stuhles für die Westkirche iıhren bisherigen Höhepunkt erreıcht hat
Dıie Tatsache dieses Schrumpfungsprozesses der westkirchlichen Großgliederungen

(3& C 271—4291.
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zwıschen Einzeldiözesen un: dem Römischen Stuhl WEN1I8gSTENS rechtlicher Hın-
sicht stellt zweıtellos die Frage, ob diese Entwicklung schlechthin abgeschlossen 1ST

der ob sıch VO Dogma und der konkreten Lebenssituation der Kirche her 'Len-
denzen un Kräfte rühren, die ZWar ıcht einfach den alten Gestaltungen dieser
Großgliederungen zurückführen, aber doch Nn  9 diesen alten Ühnlichen Bil-
dungen drängen die Gegenwart un Zukunft die alten Aufgaben dieser rofß-
gliederungen orm erfüllen, eben orm der Bischofskonferenzen

Die eigentliche Geschichte der Bischofskonferenzen beginnt VOTLr ungefähr 130
ren® Schon VO  3 1830 versammelten sıch die belgischen Bischöfe wenı1gstens e1N-

mal Jahr Erzbischöflichen Palaıis VO  } Mecheln. Nach kleinen Kölner
Bischofskonferenz öln VO bıs 13 1848 hielten 1848 auf eine Einladung
des Kölner Erzbischofs Geissel hın die deutschen un Öösterreichischen Bischöfe VO

23 bıs 11 Sıtzungen freiwillige Synodalberatungen Würzburg ab
un beschäftigten sıch dabei VOTr allem IN1IT dem Verhältnis 7zwiıischen Kirche und
Staat (sıe strebten dabei auch C® Kräftigung der Metropolitenverbände und
ıußerten den Wunsch nach Nationalsynode, hne aber Döllingers Plan
deutschen Nationalkirche MIit Primas® der Spitze verfolgen) Es folgte
1850 C112 Bischofskonferenz der bayrıschen Bischöfe Freising eıt 1869
1SE die Bischofskonferenz VO  e} Fulda Ce1iNe jährlich einmal regelmäßig stattfindende
Versammlung, eben der es aber auch Bischofskonferenzen der bayrıschen, w est-

deutschen und SEeIT Zeıt auch der ostdeutschen Bischöfe gibt. Im etzten
Jahrhundert hat sıch diese Praxıs VO  } Bischofskonftferenzen als Versammlung der
Bischöfe größerer der kleinerer Gebiete allmählich ber die Kirche verbrei-
tet. Diese Entwicklung wurde gefördert schon VO  —3 Leo I11 der den
Bischofskonferenzen für ÖOsterreich-Ungarn un für Südamerika bereits C1iNe Art
VO:  / Statut gyab® IDiese Entwicklung fand auch ( SC Can 297 1 1S-
sen Niederschlag, insotfern 1er vorgeschrieben wird daß sıch die Bischöfe
Kirchenprovinz (also Metropolitanverbandes) WeN1gStENS alle Jahre
pastoraltheologischen Beratungen versammeln sollen!® Doch werden 1ese Bestim-
MUNSCH insotern dem eigentlichen, VO  } der Sache selbst her geforderten Wesen

Beispiele Aaus der 7z.weıten Hälfte des 19 Jahrhunderts siınd noch greifbar Collectio Lacensıs I1I1 853
1203 1057 931 (s’Hertogenbosch 941—946 (Köln 946—958 (Geissels Plan der deutschen Bischofs-
konferenz); 59—1143 (Bischofskonferenz VO'! Würzburg); (Köln 1161 (Köln 62118 rei-
5i Bamberg Passau 203—121: (Freiburg 15-12 (Fulda 1869
ersier Hırtenbriet der Fuldaer Bischofskonferenz) 1713 (Salzburg Orz $ 31—13
(Wien 1849 erstier Hırtenbrief des sterreichiıschen Episkopats); 393—139) (Wıen 397—140} rag 1868);
VI 699—7726 (Mailand 727—738 (Maıland 739—772 (Spoleto 773—810 Loreto uSsW. (Im selben
Band Akten der Bischofskonterenz VO Pısa, Sızılıen, Sıena, Maıland 1850 ])

Vgl BECHER, Der deutsche Primas, Kolmar 1940, 224—281
Vgl HILLING at) 93 (1913) 765—268 Schon 1US lobte solche jJährlichen „CONKTESSUS

aber doch die Provinzialsynoden (Coll Lac 1200) Vgl auch Acta Pır L DPars vol 111 674
Vgl Akath (1900) 381—383 (Osterreich) ; 766 t* (Südamerika).
Es 1ST NL bemerken, daß Gasparrı diesem Canon keine Quellen verzeıchnet. Vgl auch für die

Ostkirche Opers Can. 931 AAS 4 q [1957] 538)
In dem Frageschema für dıe Berichterstattung Metropoliten oder Bischofs nach Rom « auch die Frage

nach Abhaltung VO:!  z Bischofskonferenzen enthalten: AAS (1910) 20; (1918) 488
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einer Bis&iofskonferenz iıcht gerecht, als eın Métropölitanvefba‘rid in def ’ Regél
ein viel kleines Gebiet un Z weniıge Bischöfe umfaßt, als da{f auf dieser
Grundlage Bischofskonferenzen iıhre wahre Bedeutung erhalten könnten. Die WI1IrK-
ichen Bischofskonferenzen umfassen daher in der Praxıs wesentlich größere JE
1ete Bemerkenswert 1SE: daß N solche Bischofskonferenzen auch 1n den Miss10ns-
gebieten 2a10 Sie schon heute tatsächlich fast überall 1n der Welt die
Plenar- un Provinzialsynoden!?, Doch sind die Bischofskonterenzen wen1gstens
bıs heute iıcht einfach bloß eine moderne und brauchbare orm der Plenar- un
Provinzialsynoden; s1e ünterscheiden sich VO  — diesen rechtlich VOL allem ın dop-
pelter Hinsicht: Plenar- und Provinzialsynoden sınd Träger eigener hoheitlicher
Gewalt un können also 1mM Rahmen des allgemeinen Kirchenrechts (Gesetz erlas-
SC die den einzelnen in den Zuständigkeitsbereich dieser Synoden fallenden Bı-
chof un seine 10zese auch ann binden, WECeNNn der fragliche Bischof auf der
Synode diese (Gesetze gestimmt hat. Auf den bisherigen Bischofskonferenzen
hingegen können, echtlich gesehen, NUur Vereinbarungen getroffen werden, die den
einzelnen Bischof mMi1t cainer 1Öözese durch seıne eigene Zustimmung binden, also
durch diesen allein Recht und ZWar bloß diözesanes echt werden. Plenarkonzilien
(Synode der Bischöfe mehrerer Metropolitanverbände zusammen) können nNnur mIit
vorhergehender Zustimmung des Papstes un dem orstiz se1ines Legaten
abgehalten werden: die Beschlüsse eines Plenar- un Provinzialkonzils können erst

veröftentlicht werden und 1in Kraft treten nach vorausgehender Billigung des Römi-
schen Stuhles (durch die Konzilskongregation). Freie Absprachen der einzelnen
Bischöfe untereinander auf Bischofskonferenzen gelten auch ohne Mitbeteiligung
des R ömischen Stuhles, un insotfern S1e sıch innerhal jener Kompetenzgrenzen
halten, innerhalb derer auf Grund seiıner „POtES ordinarıa“, durch die icht
blofß Beamter Roms 1St: jeder Bischof Entscheidungen treffen ann hne eigene un
ausdrückliche Genehmigung Roms 1€eSs schließt allerdings icht Aaus, dafß sıch da
un dort die zentrale Kirchenleitung die Bestätigung VO  } Beschlüssen der Bischofs-
konferenzen nach CC Can. 250, 4, vorbehalten hat: vgl AAS (1932)
242) Hinzukommt, daß die Bischofskonterenzen die Vorschriften ber den
Einberufungs- un Verfahrensmodus der Plenar- un Provinzialkonferenzen VO:

CI Can. 281—7291 ıcht gebunden sind un sich je]l eichter den Umständen
der Gegehd, den Bedürfnissen der Zeıt, der Art des Verhandlungsgegenstandes

können und darum auch technisch viel eichter durchzuführen sind. Frei_-
lıch haben S1€Ee bisher eigentlich keine kirchenrechtliche Existenz;: ıhre Abhaltung
unterliegt bisher keiner gemeinrecl1tlid1en Regelung!?, ıhre Zuständigkeiten sın

il Vgl ROMMERSkIRCHEN (oben Anm 3) Die erstaunliche  y Wirksamkeit der af_rikani3chen Bischofskonteren-
zen auf dem Vatikanum 1St überall ekannt geworden.

Eıne Aufzählung der heutigen Bischofskonferenzen: Annuario Pontificio 19653, 796—-801
Hinsichtlich neuerer Erklärungen des Hl Stuhles Zur Frage der Bischofskonferenzen vgl noch AAS (1911)

264 (Bayer Bischofskonferenzen); AAS (1919) 72—74; 175—-177 (Einteilung Italıens in 18 „reg10n1“ für BK.); AAS5 11

171—174 (Amerikanische Bischofskonferenzen); AAS 15 (1923) 108 (Auftral. BR.): 15 1923) 339 (Portug BK.)}
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nicht klar abgegrenzt und können bisher VO vornherein den Gewaltenbereich der
einzelnen Bischöfe ıcht überschreiten Vor allem aber ergibt sıch die Frage, ob iıhr
Charakter als freien Vereinbarung der einzelnen Bischöfe für die Bedürfnisse
der heutigen Zeıt och ausreichend 1ST

Dogmatische Überlegungen
Bevor WIr CIN1SC Überlegungen anzustellen versuchen ber das Problem der

Bıschofskonferenzen, WI1e e siıch AaUS der heutigen Sıtuation der Kirche ergibt
CIN1SC dogmatische Erwägungen vorausgeschickt die den Ort der Bischofskonfe-
T1eNzZen der Kırche VO dogmatischen Ekklesiologie her verdeutlichen sollen

VWıe nach dem Evangelium durch die Anordnung Christi DPetrus un die übrigen
Apostel ein Apostelkollegium als eigentliche, e1INE Größe sakralen Rechts bildeten,

siınd auch der römische apst als Nachfolger des Petrus un die Bischöfe als
Nachfolger der Apostel miıteinander verbunden Das Bıschofskollegium, das dem
Apostelkollegium dessen Lehr- un Hırtengewalt nachfolgt un em das
Apostelkollegium geschichtliche Fortdauer besitzt bildet mMIiIt dem römischen
Bıischof als S$C1NEeM aupt das C166 ungeteılte Subjekt der vollen un höchsten
Amtsvollmacht un tür die Gesamtkirche, reprasentier als Kollegium AausSs Lelen
die legitime Verschiedenheit der Glieder des Volkes Gottes un alsSKolle-
S1UM) Haupt die Einheit eben dieses Volkes Gottes Iheses SIN Bıschofs-
kollegium annn als Träger der vollen un höchsten Gewalt der Kirche icht NUur

ökumenischen Konzıl teijerlicher un außerordentlicher Weise diese
höchste Gewalrt des Lehr- un Hırtenamtes ausüben, sondern 1ST auch außerhalb

solchen Konzıls solchen Aktes kollegialer Art tähig, daflß INa  -

„ordentlichen Lehramt Ort diesem C1inNne unfehlbare Lehrautorität
kommt solchen kollegialen Akt des Bischofskollegiums un MMIL dem
römischen Bischof erblicken darf!4* Der einzelne Bischof 1ST hınsıchtlich scinNer Lehr-
un Hırtengewalt Bischof SC1HET Diözese, hat aber darüber hinaus C1iNEC estimmte
Funktion der Gesamtkirche, insofern Glied dieses Bischofskollegiums
un ıhm Mıitträger des Aktes dieses Bischofskollegiums 1STt Es gehört Z
Wesen des Bischofsamtes, da{fß der einzelne Bichof diesem Kollegium gehört
Daraus ergeben sıch aber 1U W e]1tere Aufgaben, Rechte un Verpflichtungen des
einzelnen Bischofs auch als einzelnen gegenüber der Gesamtkirche Er hat eiNE

Beziehung ihr, ZW aar weil Glied des Kollegiums 1ST aber gerade darum auch
als einzelner Er hat ZWar keine eigentliche jurisdiktionelle Vollmacht außer
(1932) 2747 $ (jährliche Abhaltung solcher Bıschofskonferenzen:; Vorlage der Beschlüsse bei der Konzilskongregation)

(1953) 247 tür die Phılıppinen); (1955) 461 (Approbatıon der Statuten der Kanadischen BK) (1955)
539—544 Brief Kardıinal Pıazza, den Vorsitzenden der lateinam. BK) (1958) 724 * (Bıllıgung der „Estatutos de
la Conterencia Episcopal de Colombia“: leider werden diese Statuten ıcht mitgeteilt); (1958) 997—1005 (Ansprache
des Papstes dıe lateiınamerikanische Rom)

14 Vgl RAHNER-J RATZINGER, Episkopat und Prımalt (Freiburg tt.
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ezug aut CISCNC 107ese. Dies besagt aber nicht, daß keine Aufgaben,
Rechte un: Pflichten gegenüber der Gesamtkirche hätte. Er reprasentiert zunächst
einmal gegenüber seiner CISCNCN Diözese, SOHADE CISCNCN Kırche, der die (GGesamt-
kirche raumzeıtlich PraSsent 1ST diese ihrer Einheit. Als Glied des Bischofs-
kollegiums als des höchsten Leıitungsgremiums der Gesamtkirche hat VO  &; Amts

6116 Verpflichtung auch gegenüber der Gesamtkirche. 1le Bischöfe INnNussen
die Einheit des Glaubens un der Disziplin der Gesamtkirche schützen un för-

dern, 1I1USsen die Gläubigen Zzur Liebe des Zanzen mystischen Leibes Christi, VOT
allem sCiNer9 leiıdenden und der Gerechtigkeit willen Verfolgung erdul-
denden Glieder erziehen. Sie INnussen jedwede Art VO'  $ heilskräftiger Tätigkeıit, die
der Gesamtkirche 1E tördern, besonders die Ausbreitung des Glaubens nter
den Heiden. Es ı1ST überdies auch klar, daß die wirksame Hırtensorge, die SIC iıhrer
CISCNCH Herde angedeihen lassen, dem ganzen mystischen Leibe Christi zugute
kommt, er ıJa, W 1e€e der heilige Basılius SagtT, die körperschaftliche Einheit der vielen
Kırchen ist!S. Schon Papst Cölestin!® hat gegenüber den Konzilsvätern des Konzils
Von Ephesus betont, da{fß die Sorge der Verkündigung des Evangeliıums i aller
Welt MI1 dem Papst auch bei dem Kollegium aller bischöflichen Hırten
lıegt

Von dieser grundsätzlichen Bezogenheit jedes Einzelbischofs als solchen (wenn
auch gerade weıl Glied des Bıschofskollegiums 1St) ZUr Gesamtkirche un zu

allen iıhren Gliedern her äßt sich die eigentliche dogmatische ekklesiologische
Grundlage der Bischofskonferenz erkennen Solche Bischofskonferenzen beruhen
ıcht NUr auf der praktischen Notwendigkeit der Zusammenarbeit einzelner Bı-
schöfe, besonders Wenn ıhre Diözesen einander enachbart siınd SO auch ein

Bischof als einzelner Bischofskonferenz eiNeEe jurisdiktionelle Vollmacht
gegenüber anderen 107ese ausüben kann, 1ST solchen Kon-
ferenz der einzelne Bischof den anderen gegenüber NUur der absolut frei und il1-
kürlich gyewählte Berater bloß deswegen, weıl die Bischöfe Fachkollegen Nier-

einander sınd Schon VOTaus Z Zusammentritt Bischofskonferenz un
A  r  Lunabhängig VO  a} egense1t1gen Ersuchen Rat un Hılfe jeder

Bischof C1iNe Verantwortung für die Gesamtkirche un für alle JEeENEC Glieder der
Kırche, die WITL 10zesen nNnCeCNNECN. Und da diese gesamtkirchliche Aufgabe
zelnen Bischofs als einzelnen keine abstrakte un ormale Forderung bleiben darf
sondern sich konkreter greifbarer Weıse verleiblichen mu{fß WI1eC die allge-

Menschenliebe der Gnade Gottes gerade ZUr Nächsten -liebe wırd,
konkretisiert sıch verständlicherweise die Verantwortung des einzelnen Bischofs
für die Gesamtkirche gerade C1NE Mıtsorge für das eiıch (Gottes un das Heıil
der Seelen den Nachbar -diözesen un dem SaNzeCnN konkreten, natürlichen

15 Basılıus, In Is 296 30 637); vg] Gregor Gr Mor (PL 643)
Act Conc Oec Berlin 1925/1926)
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un heilsgeschichtlichen Raum, der für den Bischof und CISCNC 10zese charak-
terıstisch 1ST aber gleichzeltig ber diesen Raum hinausreicht

Hıer also ENTISPCINST AUN dem Wesen der Kırche selbst die Idee der Bischofskon-
ferenz Sie 1ST vewißß „menschlichen Rechtes un W ar S WIC S1C heute geme1nNt und
praktizıert wırd yew1ß ıcht der Kirche gegeben S1C sucht och iıhre kon-
retfe rechtliche Form; diese 1ST VO  $ vielen zeitbedingten Sıtuationen abhängig
Aber die Bischofskonterenz OS dennoch S mögliche un heute vielleicht
C1iNe unbedingt notwendige Gestalt Wesenselementes der Kirche S1e beruht
einerSseIlts darauft (was bisher UNsSeren Überlegungen vielleicht och nıcht SCNU-
gend betont wurde), da{ß die Pluralıtät eigenständiger Glieder der Kirche (Di1i6-

genannt) ZUr uüunveräußerlichen Wesensverfassung der Kirche gehört un also
die Diözesen ıcht bloß VOon praktischen Erfordernissen CerZWUNSCHC Unterteilun-
SCH völlıg homogenen de1ı möglıchst homogen seıin sollenden kirchlichen
Einheitsmonarchie darstellen. Ist 1es aber einmal klar un wiırd bedacht, da{fß auch
C1iNE einzelne 1Ö0zese ach Umfang, Weiıse der Leitung us  z weıthın VO  e} ur-

liıchen und geschichtlichen Voraussetzungen abhängig 11ST, ann wıird auch klar, daß
auch yrößere Teıle der Kirche die sıch AUS mehreren Diözesen ZUsammeNSeETZEN,
aber iıhren natürlıchen Voraussetzungen un ıhrem kirchengeschichtlichen
Werden doch 1e] Gemeijnsames haben, wirklich echte Großglieder der Kirche als
solcher bılden un darum auch ein wiırklıiches Substrat VO theologischer Bedeutung
für Patriarchate, Metropolitanverbände, Bischofskonferenzen USW. abgeben kön-
191401 Darum sınd solche 7Zwischeninstanzen“ zwiıschen den einzelnen 1stümern
un der Primatialgewalt nıcht eintach blo{fß verwaltungsjuristisch nach Belieben
errichtbare der abschaftbare Größen S1e suchen vielmehr solchen POS1-
LLV kirchenrechtlichen Statut menschlichen Rechts eiINeE konkrete Gestalt für ıhr We-
SCHy, das dieser rechtlichen Konkretisatıon vorausliıegt Anderseits gehört diesem
Wesenselement der Kirche auf dem die Idee Bischofskonferenz beruht,
Sorgerecht un JENC Sorgepflicht, die die einzelnen Bischöfe gegenüber der (Gesamt-
kırche un gegenüber den ihnen nächsten Gliedern der Kirche Lragen,
UnNSeTrec Überlegungen ber die dogmatische Grundlage der Bischofskonterenz aus-

siınd.
Nur och C1iNEC Bemerkung sol] gemacht werden hinsichrtlich dieses dogmatischen

Fundamentes der Bischofskonferenz, WECeNN auch die Grundlagen dieser Bemerkung
1er ıcht SENAUCI begründet werden können Es 1ST richtig, da{ß die diözesane ]1ie-
derung der Kiırche die „monarchische“ Leitung solchen 1O0zese un darum
der Unterschied 7zwischen Bischof un einfachem Priester dıvını sınd Theolo-
yisch un verfassungsgeschichtlıch gesehen, wırd INna  —$ aber dennoch der Meınung
SC1MHN können, dafß siıch die diesem 1US$S divyvinum als notwendiıg geforderte Unter-

gliederung der Kirche einzelne ,, Kırchen (nıcht NUr Provınzen der Kirche!)
iıcht notwendiıg un zwingend gerade ı der Pluralıtät ı Kirchen konkreti-
SL1ETT, die WIT heute Diözesen nennen. Wenn WITL VO  e} der dogmatisch ohl unbe-
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denklichen Aüffas‘sung ausgehén, dafß die Kırche nach eigenem gutem Ermessen die
ıhr durch Christus gegebene sakramentale un hoheitliche Vollgewalt aufteilen
kann, 1n verschiedenen Zeiten un verschiedenen-Gegenden der Kirche auch ver-
schieden aufgeteilt hat, annn rückt doch ohl der Gedanke näher, daß inan nıcht
1in einer absoluten Weıse die Pluralität un Kollegialıtät (1urıs divını) der kırch-
lichen Führungsgewalt un iıhrer Träger gerade 1ın dem suchen mufß, W as WIr heute
Bistum un Bischof nenNnnen in einem schlechthinigen Unterschied Patrıarchaten,
Metropolitanverbänden USW.,. Es 1st im Grund eıne eintache un schematisch
voreingenommené Unterscheidung, die die angedeuteten Möglıichkeiten der Selbst-
konstitution der konkreten Kirche ıcht genügend würdigt, wenn Ina  3 die Bıstümer
Gliederungen der Kırche 1ur1ıs divini un andere Großgliederungen 7zwischen den
IDhözesen un der Gesamtkirche eintach als durch bloß menschliches Recht konsti-
tulert betrachtet. uch 1n solchen größeren Gliederungen der Kırche 7zwischen I1)156-
Z6SC un Gesamtkirche ann sıch, WECNN auch 1n geschichtlich bedingter Form, eine
Wesensstruktur der Kıiırche 1Ur1ıs diviını auswıirken un konkretisieren".
Dıie Bischofskonferenzen

Im folgenden “Abschnitt unserer Überlegungen soll 1U einıges ber das recht-
iıche Wesen, die Kompetenzen un die Struktur der Bischofskonferenz ZSESARL Wer-

den, un ZWaar nıcht eigentlich der Bischofskonferenz, WwW16e S1e heute schon besteht,
sondern WI1e S1e heute ohl se1ın sollte. Be1 einer solchen Fragestellung handelt 6S

sıch selbstverständlich viele Fragen des bloßen Ermessens, ber die INan VeOer-

schiedener Meınung sein annn un die praktisch nNnur gelöst werden können 1n frejer
Rechtssetzung durch die kırchliche Autorität selbst.

Die bisher bestehenden un praktiızıerten Bischofskonferenzen bedeuten eın
Kollegium, das als solches mehr ware als die Summe der 1ın ıhm versammelten
Bischöfe. Die bisherigen Bischofskonferenzen haben 1mM Unterschied Plenar-
oder Provinzialkonzilien keine hoheitlichen Befugnisse, S1e sınd kein Organ der
teilkirchlichen Gesetzgebung. Zunächst einma]l Absehung VOon der noch spater

behandelnden Frage, Wann un in welchem Umfang eine Bischofskonferenz VO:  »3

sıch A4aUus eın den einzelnen Bischof bindendes Recht teilkirchlicher Gesetzgebung
solle schaffen können‚ darf INa  } grundsätzlich der Meıinung se1ın, dafß die Bischofs-

17 Der SRC AGcana Wille der unlerten Kirchen des en Ostens, iıhre Patriarchalverfassung testzuhalten und AaUS -

zubauen, kann VO' da AB ıcht als LAaArres Festhalten an überlebten Strukturen der 1r abgewertet werden. Jene
Wesensgründe, die dıe terriıtorijale Aufteilung der Kirche ın. Dı:özesen bedingen, wirken sıch ebenso 1n der Bildung VO:!

yrößeren territorjalen Gliederungen AUS. Es 1sSt dabe! auch 0M bedenken, da{fß INa das letzte theologische Wesen einer
Dıözese nıcht VO! Wesen des Bıschots her bestimmen kann. Denn fragt sıch ja gerade, diesem bestimmten
Terrıtorium eın Führer VOrgesetIzt wird, der die Fülle der Weihegewalt und eıine ordentliche Jurisdiktionsgewalt be-
SItZE. und anderen (kleineren oder größeren) 'errıtorıen nıcht. Ist eiınem aber einmal klar, daß das Wesen eines
Bıstums VO: einer Einheit eines natürlichen und heilsgeschichtlichen Daseinsraumes Aaus gesehen werden mufß, ann
wird auch hne weıteres verständlıich, dafß auch größere natürlıche und geschichtliche Räume die also ıIn UNSeTEeMMM Fall
einer bestimmten Bıschotskonterenz zugeordnet sınd) ıcht eintach wıllkürliche Einteilungen der Zentralverwaltung
sınd, die dıese auch unterlassen kann, wenn s1€e ohne colche „Einteilungen“ glaubt auskommen ß können.

18*+ 275



K
..

ner

i%onfeienzefi der Zukunft ein kollegialer Träger hoheiili‘ch‘er Befuénisse und teil-
kirchlicher Gesetzgebung se1in sollten, also grundsätzlich einen Status erhalten soll-
ten, der dem der bisherigen Provinzıal- der Plenarkonzilien entspricht. Die Be-

deutung der Bischofskonterenzen 1St, w1e€e die Geschichte der letzten 100 Jahre und
auch das 7zweıte Vatıcanum zeigen, sehr gewachsen. Diese Bischofskonferenzen Cr-

füllen heute un ohl noch mehr in Zukunft Aufgaben, die einerselts VO  3 em
FEinzelbischof un der Einzeldiözese nicht wahrgenommen werden können, ander-
SeIts 1aber entsprechend dem auch 1in der Kirche gültigen Subsidiaritätsprinzıp'®,

r auch iıcht auf die oberste Führung der Gesamtkirche übertragen werden sollten.
Ist aber eine solche Miıttelinstanz zwischen apst un Bischöfen notwendig, ann
muß ıhr auch eine rechtliche Stellung verliehen werden. Dıieser Status 1St icht gCc-

geben durch CIE C: 22 weıl die 1er vorgesehene Bischofskonterenz NUr die
Konferenz 1St, die dem Provinzialkonzil entspricht, also NUr die Bischöte eines eINn-

zıgen Metropolitanverbandes umfaßt, er,; mindestens 1mM allgemeıinen, heute
klein ISt, als da{fß eine Bischofskonferenz tragen könnte, die als echte Z wischen-
instanz „wischen Rom un der einzelnen 1özese Jjene Aufgaben erfüllen könnte,
die heute un iın nächster Zukunft einer Bischofskonterenz zuwachsen. Ferner hat
die Bischofskonterenz VO  $ Can. 797 keine hoheitlichen Befugnisse. So 1aber ISt Ss1€e
keıine wirklich echte Zwischeninstanz; enn ihre Beschlüsse haben entweder ur

Vo apst der VO: Einzelbischof als solchem her eine reale Wirksamkeıt. Das
aber genügt 1a8l  © eine wirkliche Mittelinstanz schaften. Darum aber wäre
dem W esen un der Aufgabe einer Bischofskonferenz als echter Zwischeninstanz
VO  ' eigener Initiatıve und Verantwortung auch icht gedient, WCLN ıhre Beschlüsse
NUur un erst eıiıne bindende raft durch römische Approbation erhielten un:
solche Beschlüsse eigentlich nıiıchts waren, VO  3 der Bischofskonferenz 2uSs gesehen,
als Vorschläge die römischen Zentralbehörden. Da es celbstverständlich 1St; da{fß
Bischöfe, einzeln der gyemeinsam, solche Vorschläge machen können, bedarf 65 für
S1ieE einer eigenen Einrichtung VO  3 Bischofskonferenzen € Eine wirkliche Zw1-
schenınstanz 1St NUuUr gegeben, wenn ıhr eiıne eigene hoheitliche Gewalt un S das
echt eigener, selbständiger Entschlüsse 7zuerkannt wird. So wen1g eine solche Ge-
walt beim einzelnen Bischof der Bedeutung der päpstlichen Primatialgewalt und
deren UOrganen abträglich 1St, wenig annn 1eSs VO  $ einer Bischofskonferenz gC-

Sagt werden, wenn s1ie Beschlüsse fassen kann, die keiner eigenen päpstlichen Ap-
probatıon bedürfen. Damıt 1ıst Ja 1n keiner Weise geleugnet, daß-die ordentliche
un unmittelbare päpstliche Jurisdiktion sıch, W 1e€e aut den einzelnen Bischof,
auch auf dıe Bischofskonferenzen erstreckt. Dıie pflichtmäßige Berichterstattung
der Bischöfe 1n Rom mu{ sıch Ja überdies selbstverständlich auch auf die Bischofs-
konterenzen beziehen. Es ware also wünschen, daß ein baldig schaffendes

Kirchenrecht ın Analogie den Patriarchaten und Metropolitanverbänden

“1VgélÄ 1US e AAS 49 (1957) 927
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der Ostkirche die rechtliche Möglichkeit Zur Biidung VO  3 ‘sol‘chen Bisdiofskqnfé-
rTeNzenN schaflt, die grundsätzlich auch Träger hoheitlicher Befugnisse sind.

Was den Umfang einer solchen Bischofskonferenz angeht, hinsichtlich der
rage, welche Bischöfe 1n eın un derselben Bischofskonferenz kollegial vereint
werden sollen, 1St ohl > daß die und wichtigste Bischotskonterenz
VO  3 heute un: INOrgenN die samtlıcher Bischöfe eın un: desselben Staates se1n mufß

E
Bischofskonferenzen auf der Grundlage einer Kirchenprovinz sınd heute überholt.
Wenn WIr Von der etztlich zweıtrangıgen rage absehen, W1€e 65 mıiıt der Bischofs-
kontferenz oder den Bischofskonferenzen eines Staates bestellt sein soll, der selbst
eın Bundesstaat iSt. daß das Prinzıp der Parallelität VO  e Bischofskonferenz un!:
Staat dıfterenziert werden mufß, Je nachdem die einzelnen Bundesstaaten innerhalb
eınes solchen Staates noch echte selbständige Größen sind oder bloße Verwaltungs-
bezirke eines einzıgen Staates dem ehrenvollen Tıtel eines „Bundeslandes“
oder e1nes „Landes“, 1St b daß die heute vordringlich wichtige Form
einer Bischotskonferenz das Kollegium der Bischöfe eın un: desselben Staates ISt,
also die nationale Bischofskonferenz. Der einzelne Staat heute 1St eine alle Lebens-
bereiche des Menschen beeinflussende un durchdringende Macht Er nımmt 5
sehr alle Lebensbereiche 1in seiner eigenen geschichtlichen un politischen Eıgenart
1n Beschlag, da{ß die Kırche notwendig einer ıhm parallel zugeordneten Vertretung
bedarf, un Z W ar eben der Kirche dieses Landes (und ıcht NUr des Heıiligen Stuh-
les un der Gesamtkirche als solcher, die bei diesem Staat durch einen Nuntıius
vertreten seiın Magß, der aber seınem Wesen nach ıcht einfach als der Kepräsentant
der Kırche dieses Landes selbst betrachtet werden kann) Ungeachtet der Tendenz
ZUr Schaffung überstaatlicher und übernationaler Einheiten Ww1e UNOÖO, NATO,
EW uUuSW un der Tendenz, ZEeW1SSE hoheitliche Rechte der einzelnen Staaten
diese übernationalen Instanzen abzutreten, Sın  d die Staaten heute mehr als Je die
Verwalter un!: Repräsentanten des Lebens der menschlichen Gemeinschaft und SO-
Sar weıtgehend der einzelnen. Gesellschaftliche, kulturelle un politische Verhält-
nisse innerhalb der einzelnen Teıle eines modernen Staates, denen die FA

ungefähr entsprechen mOgen, S1N. weitgehend gleichartig geworden. Dhie
Voraussetzungen wichtigster kirchenpolitischer un pastoraler Entscheidungen 1in
den Diözesen eın un desselben Landes sind daher weıtgehend 1n diesem Land die-
selben. Der konkrete Partner bei solchen Entscheidungen wichtigster Art der Diö-

1St eın un derselbe Staat. Darum 1St N eigentlich selbstyerständlich, daß die
natıonale Bischofskonferenz der Grundtyp einer Bischofskonferenz Von heute und
mOorgen se1In mufß. Wenn innerhalb einer einzelnen Nagn (se1 C5, weıl ein
derner Grofßstaat riesigen Ausma(ßßes, W1e f Brasılien, 1St, se1l CS, weıl es Aaus histo-
rischen Gründen 1im Gebiet ein un derselben Natıon sehr viele Bıstümer x1bt) bei
einer solchen Bischofskonferenz Umständen viele Bischöfe erscheinen Wur-
den, daß dadurch die rasche und klare Handlungsfähigkeit einer solchen Konferenz
leiden könnte, spricht ein solcher Umstand ıcht das Prinzıp, dafß der
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érundtyp der heutigen Bischgéfékonferenz die nationale Bischofskonterenz ISt. In
solchen Fällen könnte die rasche un sıchere Handlungsfähigkeit einer nationalen
Bischofskonferenz durch andere Maßnahmen gewährleistet werden, se1l 65 enNt-

weder dadurch, daß die übergrofße Zahl VO Zwerg-Bıstümern, W1e 1n Italıen,
mutig vermindert wird, se1l es dadurch, dafß eiıne praktische Geschäftsordnung dıe
vielleicht nur das Erscheinen der Metropoliten eınes Landes auf einer yewöhnlichen
nationalen Bischofskonferenz vorsieht) die Funktionsfähigkeit einer nationalen
Bischofskonferenz sicherstellt.

Gegen das Grundprinziıp nationaler Bischofskonferenzen 1mM Normalfall spricht
auch nıcht die Möglichkeıit oder Tatsache, daß vielleicht 1n gewissen Missionsgebie-
ten un bei Staaten kleineren Umfanges, die och 1MmM Aufbau sind un ıhre natıo-
ale Eıgenart erst noch suchen, eıne überstaatliche Bischofskonferenz, die dıe Biı-
schöte mehrerer solcher Staaten vereinigt, vordringlicher se1n annn un eiıne solche
Bischofskonferenz dann das theologische Grundwesen solcher Konfterenzen in
einem solchen el der Welt reiner realısıert, als 65 in einer nationalen Konfterenz
der Fall ware. Das Prinzıp geht Ja VO der Voraussetzung einesl kulturell,
gesellschaftlich un VOr allem geschichtlich entwickelten Staates mMit einer echten
sozialen un politischen Eıgenart un VO  - eıiner gewissen Größe Aaus, die diesen
Staat in der Gemeinschaft der Völker einen eigenständıgen Partner seın Aßt

Dieses Grundprinzıp (hinsichtlich des Umfanges einer solchen Konfterenz) einer
nationalen Bischofskonferenz schligßt‚ wenıgstens heute, keineswegs AaUs, sondern
ein, dafß 65 ber die nationalen Bischofskonterenzen hınaus auch übernationale
Bischofskonterenzen geben kann, Ja untfer Umständen geben mu Es
Wr eın bloßer Zutall; da{fßß sıch auf der ersten Sitzungsperiode des Vatı-
Can ums solche übernationale Bischofsgruppierungen beinahe VO  — selbst einstellten.
Es handelte S1 dabe! ıcht um eıne Art machtpolitischer Taktik des Zusammen-
schlusses bloß Zur Erreichung augenblicklich dringlicher Ziele, sonde_rn Grup-
plerungen, die sıch auch außerhalb des Konzıils VO  3 selbst aufdrängen, wenn sich
die mittel- und westeuropäischen, die afrikanıiıschen, die südamerikanischen Bı-
schöfe WCNN auch teilweıse lockeren, Gruppierungen zusammentanden. Es bil-
den siıch eben heute schon übernationale, politische, kulturelle, gesellschaftliche
Großräume .heraus, die auch kirchenpolitisch un pastoral eiıne ZeWwl1sse Einheıt
aufweıisen, da{ß N durchaus sinnvoll, Ja manchmal notwendig sein kann, ıhnen
eine übernationale Bischofskonferenz zuzuordnen, weil auch diesen Großräumen
gegenüber weder der einzelne Bischof, och die kirchliche Zentralregierung
mittelbar sachkompetent ınd. Man denke NnUur die Anpassung der Liturgıie

den Geist un die Kultur des afrikanischen Kontinents oder auch die Pro-
bleme seelsorglicher Art,; die entstehen, WEeNnNn das alte Europa wirtschaftlich, sozial
un kulturell immer mehr einer Einheıit überstaatlicher Art zusammenwächst.
Man WIr begreifen, daß dieselben Gründe, die nationale Bischofskonferenzen
tordern, darüber hinaus auch übernationale Bischofskonferenzen ordern können.
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Dabei 1St die Frage noch gar icht beriihrf‚ ob nıcht auch eine kirchenrechtliche
Konkretisierung des Einflusses größerer Gliederungen der einen Kırche 1in Rıch-
Lung auf die zentrale kırchliche Leitung in Rom solche übernationalen Großgliede-
rungsen un damıt übernationale Bischofskonterenzen ordern könnte. Wenn INnNnan

sich eıne konsultative Vertretung der Gesamtkirche beim Heiligen Stuhl un
dessen einzelnen „Minıisterien“ vorstellen wollte, da eiıne gleichmäfßige Ver-
tretung vegeben ware un die Zahl dieser Vertreter aus praktischen Gründen doch
ıcht grofß sein sollte, annn kommt in  - zwangsläufig auf die Vorstellung VOoO

kirchlichen Großräumen (Z Mittel- un Westeuropa, Lateinamerika, Nord-
amerika, Lé.teineuropa, Vorderer Orıent UuSW.), denen schon 7AÄSAE Bestellung der
Mitglieder einer solchen Vertretung 1n Rom übernationale Bischofskonferenzen
zugeordnet werden muüfßÖten. Man kkönate sie vielleicht, WEn auch mi1t einer SEW1S-
SCI} terminologischen Unschärfe, bontinentale Bischofskonferenzen?!? NCNNCHN

ine weiıtere rage hinsichtlich der Bischoftfskonferenz der Zukunft bezieht sıch
auf Inhalt un Umfang ıhrer Aufgaben un Kompetenzeh. Schon LeO 111 hat
eine umfangreiche Liste solcher Agenden für die Öösterreichischen Bischofskonferen-
Z entworfen?® Der Aufgabenbereich eıner natıonalen Bischofskonferenz ergibt
sich VO selbst A4US ıhrem WCSCII un ihrer Zusammensetzung. Zu ıhren Zuständig-
keiten gehört natürlich zunächst einmal der Aufgabenbereich, der einerselts dem
einzelnen Bıschof, der ıhr gehört, kraft se1nes Amtes un seiner ordentlichen
Jurisdiktion zukommt, anderseits aber VO ıhm praktisch ıcht wahrgenommen
werden ann außer 1im Einverhehmen und in Zusammenarbeit mit den übrigen
Bischöfen desselben Staates. In diesem Aufgabenbereich 1St eine Bischofskoönterenz
mındestens dann, wenn Sie eine freie UÜbereinkunft sämtlicher Mitglieder erzıelt,
Trägerin un Verwalterin eigenster Aufgaben un Rechte?! wenn auch das Ergeb-
N1s NUuUr einzeldiözesanes echt darstellt, solange eine Bischofskonterenz ıcht als
Kollegium eigene hoheitliche Gewalt besitzt der WEeNN s1e eine solche Gewalt im
gegebenen Fall ıcht ausübt). Zu diesem Aufgabenbereich gehören ıcht NUr eigent-
iche pastorale Aufgaben, die den AaAln en Bischöfen anvertraut sind. Darın 1St
auch die Vertretung der 1ın der nationalen Bischofskonterenz zusammengeschlos-

Kirche gegenüber dem Staat inbegriffen. Das ergibt siıch AUS dem früher
schon Gesagten VO selbst un hat auch, historisch gesehen, Anlaß ZUur Bildung sol-
cher Bischofskonferenzen gegeben. Z diesem Aufgabenbereich zählt auch die
Wahrnehmung eines oberhirtlichen (wenn auch Je ach der eiıgenen Art der betref-
tenden Institution sehr gestuften) Verhältnisses jenen kirchlichen Gebilden un:
Institutionen, die selbst auch überdi'öze;aner Natur siınd Dıie moderne gesellschaft-

Die solche kontinentale Bischofskonferenz wurde 1955 in Rıo de Janeıro VO! als lateinamer1-
anısche abgehalten. Vgl auch AAS5 (1955) 539—544 1US QK
del Episcopado Latino-Americano, Rom 1956

Ecclesiam Christi“; Confex\-encia genera]l

Akath (1920) 3872 f.: ÜAhnlich für Lateinamerika: Akath 766
„Daß das auf der Bischofskonferenz Beratene und Beschlossene nıcht auch den Apostolischen Stuhl einzusenden

ISt.  i 1St ar SÄGMÜLLER‚ Lehrbuch des bath Kirchenrechtes E 4, Freiburg 1934, 613 Anm
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x  A iche Entwicklung hat ıes nämlich MI1t sich gebracht, daß auch i kirchlichenBereich
Vergesellschaftungen un Institutionen geschaffen werden mußten, die sıch als ein-

heitliche Größen ber mehrere Diözesen erstrecken und doch iıcht WI1Iie estimmte
Ordensverbände „exemt“ sind) Man denke f den deutschen Carıtasver-
band viele Verbände MIt zentralen, für das Bundesgebiet ZUSiIian-

digen Leitung, die nationalen Gliederungen päpstlicher Hilfswerke USW S50-
lange eiNe Bischofskonferenz ıcht Träger hoheitlicher Gewalt 1SE haben diese
überdiözesanen Instiıtutionen eigentlich autf der Seite der Hierarchie gar keinen
formalrechtlich gleichwertigen Partner Pastoral gyesehen, mu{ C111 Bischoft
solchen überdiözesanen Verband SCINCT 1Ozese wünschen un Öördern rechtlich
gesehen, 1ST m eigentlich ıcht gewachsen. Die Beziehungen lassen sıch CN-
blicklich NUur durch freundschaftliches Übereinkommen regeln, solange CinN Bischof
iıcht ZU außersten Miıttel des Verbotes solchen Verbandes SC1INCIN Gebiet
greifen will Auch VO  ‘ 1er 4aus ergibt sich deutlich das Bedürfnis Bischofts-
konterenz un Z W ar IM1TL hoheitlicher Befugni1s amıt diesen überdiözesanen Ver-
bänden ein rechtlich gleichwertiger Partner gyegenübersteht. So braucht den-
noch icht bedeuten, da{fß ann alle diese überdiözesanen Verbände, gleichgültig
welcher Natur S$1Ee sınd bloße UOrgane dieser Bischofskonferenz hne jede Auto-

SC1MN müßten. Ihr SCENAUCICS Verhältnis solchen Bischofskonterenz
hängt 7zweiıtellos auch VO  - ıhrer EISCHEN Natur und dem rad ihrer „Kirchlichkeit
ab die Ja bei diesen einzelnen Instiıtutionen sehr verschieden sind

Wenn die Darlegungen dogmatischen Abschnitt ber die Aufgaben des C11-

zelnen Bischofs richtig sind ergibt siıch daraus weiıter, dafß solchen Bischofs-
konferenz einfach als Vereinigung mehrerer Bischöte VO  3 selbst auch Aufgaben
gegenüber der römischen Zentralregierung der Kirche un gegenüber der (sesamt-
kirche zukommen Denn solche Pflichten un Aufgaben kommen schon dem C111-

zelnen Bischof un erst recht Bischofskonferenz Z hne da{ß D dafür
grundsätzlich besonderen Bevollmächtigung on seıiıten des Papstes bedürfte.
Der einzelne Bischof ı1SE Ja icht bloß Befehlsempfänger un austührendes rgan
der obersten zentralen Gewalt ı der Kirche, sondern hat als Träger ordentlicher
Jurisdiktion göttlichen Rechtes und als Mitglied des Bischofskollegiums durchaus
auch Aufgabe, echt un Pflicht aktıven Haltung gegenüber der päpstlichen
Zentralregierung, wenn auch eEiNEC solche Aufgabe angesichts des unıversalen ur1S-
diktionsprimats des römischen Papstes und ZW ar auch gegenüber dem einzelnen
Bischof) keiner rechtlichen Kodifizierung Strengsten 1nnn zugänglich 1ST die 6S

erlauben könnte die Respektierung solcher echte un Pflichten von seiten der
römischen Zentralregierung VOTLT höheren Instanz einzuklagen. Eıne solche
aktıve Beeinflussung VON der Einzeldiözese ZUr Zentralregierung 1ST auch tatsäch-
lich schon gegeben. Jeder Bischof hat selbstverständlich das echt sich M1

Bıtten, Vorstellungen, Informationen, Vorschlägen, Beschwerden uUSW. dıe
höchste kirchliche Autorität wenden, un Lut es Ja auch ftast zwangsläufig,
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weil von ıhm geforderten Berichte konkret ıcht blofß w 16€e 16

Rechenschaftsablage Beamten der Provınz be1 der Zentralregierung sind
sondern auch unvermeidlich C1iNEC Beeinflussung berechtigter Art der höchsten Kır-
chenleitung darstellen. Ist schon der einzelne Bischot icht blofß das Ausfüh-
rungsorgan der höchsten zentralen Kirchenleitung, sondern auch, WEenn auch

Sanz parakanonistischen Weıse, aktıv beteiligt der Gesamtregierung“ der
Kirche (wenn diese Beteiligung des einzelnen als solchen auch ıcht eigentlich
hoheitlicher Natur 1St), ann un soll 1es erst recht gelten für eiNe Bischotfs-
konferenz. Be1 Bischofskonterenz WAare 6S überdies auch denkbar, da{ß eiNeEe

solche Miıtwirkung (z der Neubesetzung VO  ; Bischofsstühlen, ı Recht, VOr

Entscheidungen römischer Kongregationen gehört werden) POS1IULVES, mensch-
iches Kirchenrecht wird

Zu den Aufgaben Bischofskontferenz,; die einfach VO Wesen un VOoO  - der
Aufgabe des Bischofsamtes selbst herkommen, gehört schließlich auch die Mıtsorge
MIt den Nöten un Aufgaben anderer Teıle der Kırche ıne Bischofskonterenz

u{ sich VO  3 iıhrem Wesen her der Glaubensverbreitung der Welt anneh-
InNnenN. Wenn Aktionen W1e „Miısereor für die Entwicklungsländer der Adveniat E
tür Lateinamerika VO Bischofskonterenz werden, entspricht 1€es
durchaus dem theologischen Wesen solchen Konfterenz.

Hinsichrtlich ihres Aufgabenbereiches mMu aber endlich daran gedacht werden,
daß N prinzipiell möglıch un vielleicht ı manchen Fällen wünschenswert 1St

Ddaß der Heılige Stuhl SECWI1SSC Kompetenzen auft 616 solche Bischofskonferenz
überträgt die ihr ıcht aus ıhrem eigensten Wesen unmittelbar erwachsen, sondern
hr VO Heiligen Stuhl als Teilnahme dessen CISCNCN Zuständigkeiten ZOLLt-
liıchen der POSIULV menschlichen Rechtes habituell delegiert werden. Während
sıch V der Heılıge Stuhl bisher jedwede Regelung der amtlichen Liturgıe der
westlichen Kirche allein vorbehalten hatte, könnte es durchaus möglich un WUunN-

schenswert SCIN, daß BECWISSC Kompetenzen dieser Art wenıgstens be-
Umfang (Z hinsichtlich der Regelung des gENAUCIEN Verhältnisses

F

zwıschen Liturgie ı Lateın un Liturgie ı der Muttersprache) solchen nationalen
der kontinentalen Bischofskonferenzen übertragen werden. Hinsichtlich dieses
Sektors möglicher Aufgaben Bischofskonftferenz entsteht annn die Frage, ob
die konkrete Wahrnehmung der Zuständigkeiten dieser Art durch Ce1iNE Bischofs-
konferenz, gültig werden, nochmals von besonderen römischen Bestäa-

gu abhängıg gemacht werden coll oder ıcht die ber das AUS dem Jurisdik-
CLONSPrıMAaLt des Papstes erwachsende allgemeıne Aufsichtsrecht ber alle organge

der Kirche hinausgeht Die Entscheidung dieser rage wird VOo sachlichen
Gesichtspunkt aus gesehen, weitgehend VO  ; der verschiedenen Natur der in rage

2° Wır haben ben schon aut das „ordentlıche Lehramt“ des Gesamtepiskopats hingewiesen, durch das der einzelne
Bıschof aktisch ıcht UTr Lehrer seiner D:  ese IST, wenn auch Lehrvollmacht SsSC1HNCT DıJözese gegenüber sakral-
echtlich anderer Art 1ST als Mitbeteiligtheit ordentlichen Lehramt des Bischofskollegiums gegenüber der
Gesamtkirche

PE



I»

koniinenden Einzelkompetenien abhängıg sein und ann darum ohl nicht für
alle Fälle 1n der gleichen Weıse beantwortet werden. Vom Subsidiarıtätsprinzip
un VO  - der Notwendigkeit her, dafß eine Bischofskontferenz eine wirklich echte
Mittelinstanz 7zwiıschen Einzeldiözese un päpstlicher Primatialgewalt bildet, wırd
INan aber können, daß eine möglichst zroße Selbständigkeit un Selbstver-
antwortun solcher Bischofskonferenzen auch Kom gegenüber wünschenwert se1

Endlich se1l och eıne Überlegung ber die innere Struktur einer solchen Bischofs-
konferenz versucht. Eın solches Kollegium hat natürlıch einen Vorsitzenden.
Selbstverständlich 1STt dieser Vorsitzende ıcht der untius oder der Apostolische
Delegat des betreftenden Landes. Wo A 1n eiınem Land schon FAdıtıodell eıiınen
Primas dieses Landes xibt (über eiınen bloßen Tıtel hınaus), wird der Prımas Aatur-

gemäfß der Vorsitzende der natiıonalen Bischofskonterenz se1n. Wo eın solcher Pri-
I14as nıcht gegeben 1St, wiırd heute kam eın Bedürfnis vorlıegen, den Vorsitzenden
einer solchen nationalen Bischofskonferenz mMI1t eiınem solchen Tıtel auszuzeichnen.
Der Vorsitzende einer solchen Bischotskonterenz wiıird vielmehr naturgemäß der
rangälteste Kardınal der Metropolit se1in. Eine solche Bischofskonferenz wird
auch, weıl ıhr doch auch Daueraufgaben zufallen, Kommuissionen bılden, auf die
die einzelnen Fragebereiche (Schule, Presse, Staat, Carıtas USW.) verteılt werden,
un wird eın ständiges uro (Sekretariat) un einen Pressedienst haben, die der
Größe der betreffenden. Bischofskonterenz un ıhres Aufgabenkreises ent-

sprechen”®.
In diesem Zusammenhang 1St HRT CH noch die vielleicht heikelste Frage ZU

berühren, die rage nämlich, WE die Beschlüsse einer Bischofskonferenz zustande-
kommen sollen. Da die bisherigen Bischotskonterenzen freıie Zusammenkünfte VON

FEinzelbischöfen ohne eıgene hoheitliche Gewalt sınd,”beruhen ıhre Beschlüsse aut
der Fnl Vereinbarung der einzelnen Bischöfe un binden den einzelnen Bischot
rechtlich NUur durch seine eigene Zustimmung. Es g1ibt gewiß viele Bischöfe, die der
Ansıicht sınd, daß dieses S5System blofß brüderlicher Absprache auch 1n Zukunft O1 -

halten bleiben solle Sıe fürchten, da{fß s1e SONST, wenn IN4an einmal darf;
außer dem apst 1n Rom noch einmal einen anderen Herrn un eister finden, der
näher 1St und die Gefahr bedeutet, da{fß der Bischof ıcht mehr Herr un Vater 1n
seliner eigenen 107zese bleibt, sondern Zzu subalternen Ausführungsorgan dieser
Zwischeninstanz wird, wobei 6S ann nıcht mehr vıel ausmacht, ob dieser euec

Herr un eıster die Mehrheit der Konterenz oder vielleicht praktisch dessen
Vorsitzender oder der Priımas des Landes 1St. Anderseits wırd INanNsehen

A mussen, dafß die Bischofskonftferenzen darum eın dringendes Bedürfnis sind, weıl
eine rasche und sıcher handlungsfähige Mittelinstanz bei den soziologischen un
pastoralen Verhältnissen VO heute notwendiıg 1St. Man ann aber miıindestens für

Vgl azu bei HOUTART (oben Anm die Ausführungen über Kommissionen (Ressorts) der Bischofs-
onterenzen 505—506 in den verschiedenen Ländern; ber die Dauersekretarıijate der ber
Rat der lateinamerikanıschen Bischöfe iın Bogota) (516—519; 522—532). ber die Einrichtung der franz!  ıschen
Herder-Korrespondenz (1961/62) 447/—450
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viele Länder daran zweifeln, da{ß einNe Bischofskonterenz VON heute un MOrSCH
die ihr zugedachte Aufgabe wirklich Sanz wahrnehmen kann, wenn iıhre Beschlüsse

allen Fiällen VO  $ der Einsicht und dem Wıillen jeden einzelnen Bı-
schofs abhängig bleiben?* Es entsteht also die rage, ob nıcht Bischofskonfe-
renz Zukunft HS hoheitliche Gewalt rechtlich 7zuerkannt werden MuUu die ıhr
eiNne für alle ıhre Mitglieder bindende Entscheidung auch ann ermöglicht WECeNNn

eiINEC Einstimmigkeit ıhren Mitgliedern nıcht erzielt werden annn Vielleicht
Jäge eiNe Lösung der rage die „wischen diesen beiden 5Systemen der Beschlufßs-
fassung (freıe Vereinbarung alle bindender Mehrheitsbeschlufß) vermittelt darın;
da{fß entweder VO vornherein einzelne Aufgabenkreise grundsätzlich der
un wieder andere Aufgabenkreise der anderen Weıse der Beschlußfassung ZUSC-
teilt würden ıne andere mittlere Lösung WAare dadurch finden, da{fß 1n

der Verfassung solchen nationalen Bischofskonferenz festgelegt wırd dafß Cin

mehrheitlicher Beschlufß der Konferenz ann alle bindet WEeN dieser Beschlufß MIItt

mindestens Zweidrittelmehrheit aller Stimmen erfolgt andern Fällen aber der
einzelne Bischot frei bleibt ob O1 sıch Au sachlichen Gründen dem Mehrheits-
beschlufß fügen 111

Zum Schlufß 7 W e1 Bemerkungen angefügt DDiese Überlegungen beziehen
siıch aut das abstrakte un ormale W esen Bischofskonferenz, auf 1I'II'B for-
malrechtliche Struktur. Dıie eigentlichste Bedeutung solchen Konterenz könnte
aber NUur deutlich werden, WCI1N INa  3 auf die dringlichen konkreten pastoralen
Nöte un Aufgaben blickt, VOTL die 1 der heutigen Zeıt die Kirche gestellt ıISE

Wenn VO  e daher die Notwendigkeit VO Bischofskonferenzen aufgewı1esen würde,
würde auch 1e] deutlicher werden, W 4s S1C sSC1MN IMUussen un S1C CIn dring-
lıches Bedürfnis sind, auf das die Entwicklung des Verfassungsrechtes der Kirche
hindrängt. Dıie Z W eıite Bemerkung: das 1er Gesagte 1ST CiIHG reC1iN prıvate Über-
legung un icht einmal die Fachmannes 1 diesen Fragen. Sıe hat also Nnur

viel Wert WIC die Gründe, die vorgelegt wurden

24 In Brasılien 1SL C555 noch jJüngster Zeıt vorgekommen, daß einzelne Bischöte öffentlich Beschlüsse
VvVon Bischofskonferenz eingesetzten Kommissıon protestierten un!‘ diese als unzuständig ablehnten.
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